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Sitzung des Ausschusses 
für Fragen des Natur- und Umwelt- 
schutzes und der Abfallwirtschaft 

Am Donnerstag, 19. September 2019, um 9.00 Uhr, findet im Sitzungssaal 
des Landratsamtes Bayreuth die Sitzung 
des Ausschusses für Fragen, des Natur- und Umweltschutzes 

und der Abfallwirtschaft 

1. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Aus- 
schusses für Fragen des Natur- und Umweltschutzes und der Abfall- 

3. Klimacheck bei Handlungen und Planungen des Landkreises Bay- 

Antrag KB. Stephan Unglaub, KR Uwe Raab, KR Jürgen Prinzewoski 
(SPD-Kreistagsfraktion) vom 11.6.2019 

Fortführung der Klimaschutzberatungsstelle und des Klimaschutz- 

5. Realisation einer PV-Dachanlage am Landratsamt Bayreuth; 
Antrag KR Manfred Neumeister, KR Norbert Pietsch (GU- 
Kreistagsfraktion) vom 19.9.2018 

Vollzug der Wassergesetzte und des 
Gesetzes über die Umweltverträglich- 
keitsprüfung (-UVPG-); 
Bauliche Änderung zur Verbesserung 
des Hochwasserschutzes HQ 100+K in 
den Ortschaften Unterölschnitz und 
Birk, Gemeinde Emtmannsherg durch 
die ILE Frankenpfalz‚ Rathausplatz 1, 
95466 Weidenberg -Antragstellerin- 

Bekanntmachung 
gemäß ä 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG 

Die ILE Frankenpfalz beantragt zur Ver- 
besserung des Hochwasserschutzes in 
der Gemeinde Emtmannsberg die was- 
serrechtl. Gestattung zum Bau einer 

Ablaufmulde und einer Doppelrohrlei- 
tung DN 400 zur Ableitung eines namen- 
losen Grabens zur Ölschnitz in Unteröl- 
schnitz (E 2) und den Bau einer Schutz- 
mauer und einer Doppelrohrleitung zur 
Ableitung des Brunnengrabens zum 
Almosbach in Birk (E 3). Zur Feststellung 
der UVP-Pflicht ist für das geplante Vor- 
haben gemäß Nr. 13.18.1 derAnlage 1 zum 
UVPG eine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalles nach ä 7 Abs. 1 UVPG durch- 
zuführen. 

Die "allgemeine Vorprüfung hat unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 aufge- 
führten Kriterien ergeben, dass durch das 
geplante Vorhaben keine erheblichen 

nachteiligen Umwelteinwirkungen zu 
erwarten sind. Es wurde daher von der 
Durchführung einer Umweltverträglich- 
keitsprüfung abgesehen (vgl. ä 5 Abs. 1 
Satz1UVPG). 

Folgende wesentliche Gründe sind für das 
Nichtbestehen der Pflicht zur Durchfüh- 
rung einer Umweltverträglichkeitsprü- 
fung, mit dem Hinweis auf die dafür ein- 
schlägigen Kriterien der Anlage 3 des 
UVPG, zu nennen (ä 5 Abs. 2 UVPG): 
- Eine zusätzliche Bodenversiegelung 

oder Inanspruchnahme unberührter 
Natur oder Landschaft erfolgt durch 
die Maßnahme nur in geringem Um- 
Fang. 

- Naturschutzrelevante Bereiche wer- 
den durch das Vorhaben nieht betrof- 
fen. Eine unmittelbare Nutzung der 
Fläche für Siedlung oder Erholung ist 
nicht gegeben. _Beide Bauvorhaben 
liegen in Randbereichen der jeweili- 
gen Ortschaften. Bei der Maßnahme 
"E 2" in Unterölschnitz wird eine Flä- 
che von ca. 450 qm und bei der Maß- 
nahme "E 3" ca. 700 qm in Anspruch 
genommen. 

- Beide Maßnahmen greifen in das 
Uberschwemmungsgebiet des jeweili- 
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gen Fließgewässers ein. Das vorläufig 
gesicherte Überschwemmungsgebiet 
"Ölschnitz" E 2 bei Unterölschnitz 
wird nicht nachteilig verändert. Eben- 
so werden Belange des Denkmal- 
schutzes nicht berührt. Insgesamt 
sind keine erheblichen Beeinträchti- 
gungen der Schutzgüter Menschen 
(insbesondere die menschliche Ge- 
sundheit), Tiere, Pflanzen und die 
biologische Vielfalt, Fläche und Bo- 
den, Wasser, Luft und Klima sowie 
Landschaft zu befürchten. 

Die Feststellung über das Nichtbestehen 
der Pflicht zur Durchführung einer Um- 
weltverträglichkeitsprüfung ist gemäß ä 5 
Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig 
anfechtbar. 

Diese Entscheidung ist nach ä 5 Abs. 2 
Satz 1 UVPG bekannt zu machen. Dabei 
sind die wesentlichen Gründe für das 
Bestehen oder Nichtbestehen der UVP- 
Pflicht unter Hinweis auf die jeweils ein- 
schlägigen Kriterien nach Anlage 3 mit 
anzugeben. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist 
zusätzlich auf der Internetseite des Land- 
kreises Bayreuth unter 

www.landkreis-bayreuth.de[derland 
kreislamtlicheBekanntmachungen 

abrufbar (vgl. 5 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG i. V. 
m. Art. 27a BayVwVfG). 

Bayreuth, 14. August 201 9 
Landratsamt Bayreuth 
Roman Böhm 
Regierungsrat 

Vollzug der Wassergesetze und des Ge- 
setzes über die Umweltverträglichkeits- 
prüfung (-I_lVPG-); 
Bauliche Anderung zur Verbesserung 
des Hochwasserschutzes HQ 100+K in 
den Ortschaften Ützdorf und Weiden- 
berg‚ Markt Weidenberg durch die ILE 
Frankenpfalz, Rathausplatz 1-, 95466 

i 

Weidenberg Antragstellerin- 

Bekanntmachung
. gemäß ä 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG 

Die ILE Frankenpfalz beantragt zur Ver- 
besserung des Hochwasserschutzes des 
Marktes Weidenberg die wasserrechtl. 
Gestattung zum Bau einer HQ- 
Entlastung im Dorfweiher und Ableitung 
in den Katzbach sowie die Anbindung 
eines Seitengrabens in Ützdorf 
(W12/W 13) und den Bau eines Entla- 
stungsbauwerks im Sickerbach mit Aus- 
laufgraben zum Königsweiher’ und ein 
Entleerungspumpwerk (W 20). Zur Fest- 
stellung der UVP-Pflicht ist für das ge- 
plante Vorhaben gemäß Nr. 13.18.1 der 
Anlage 1 zum UVPG eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalles nach ä 7 Abs. 
1 UVPG durchzuführen. 
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Die allgemeine Vorprüfung hat unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 aufge- 

. führten Kriterien ergeben, dass durch das 
geplante Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umwelteinwirkungen zu 
erwarten sind. Für die geplanten Bau- 
maßnahmen wurde daher von der Durch- 
führung einer Umweltverträglichkeits- 
prüfung abgesehen (vgl. ä 5 Abs. 1 Satz 1 
UVPG). 

Folgende wesentliche Gründe sind für das 
Nichtbestehen der Pflicht zur Durchfüh- 
rung einer Umweltverträglichkeitsprü- 
fung‚ mit dem Hinweis auf die dafür ein- 
schlägigen Kriterien derAnlage 3 
des UVPG, zu nennen (ä 5 Abs. 2 UVPG): 
- Bedingt durch die baulichen Tätigkei- 

ten sind bei allen Maßnahmen tempo- 
räre Beeinträchtigungen des Gewäs- 
serbettes und der Uferstreifen gege- 
ben. Großflächige Verbauungen erfol- 
gen nur am Zulauf zum Königsweiher. 
Mit einer kurzfristigen Regeneration 
kann gerechnet werden. Die beste- 
hende Nutzung über die geplanten 
Bauwerke hinaus, als landw. Nutzflä- 
che‚ wird nicht geändert. Eine unmit- 
telbare Nutzung der Fläche für Sied- 
lung oder Erholung ist nicht gegeben. 
Ebenso kann eine forstwirtschaftliche 
Nutzung am Standort ausgeschlossen 
werden. 
Naturschutzrelevante Bereiche wer- 
den durch das Vorhaben nicht betrof- 
fen. Eine unmittelbare Nutzung der 
Fläche für Siedlung oder Erholung ist 
nicht gegeben: 

W 12[13 (Ützdorf): das Land- 
schafts- und Ortsbild wird uner- 
heblich verändert. Das Ufer des 
Dorfweihers wird nun kleinflächig 
beansprucht. Zur Verkehrssiche- 
rung sind an den Bauwerken Ge- 
länder erforderlich. Die Sohle des 
Katzbaches wird erweitert. 

W 20 (Weidenberg): Auswirkungen 
sind im betroffenen Abschnitt 
vorhanden. Die Böschung wird 
gerodet und in einen geradlinigen 
gehölzfreien Graben umgestaltet. 
Einsehbarkeit und Fernwirkung 
sind j edoch gering. 

- Belange des Denkmalschutzes wer- 
den nicht berührt. Insgesamt sind 
keine erheblichen Beeinträchtigun- 
gen der Schutzgüter Menschen (ins- 
besondere die menschliche Gesund- 
heit), Tiere, Pflanzen und die biologi- 
sche Vielfalt, Fläche und Boden, Was- 
ser, Luft und Klima sowie Landschaft 
zu befürchten. 

Die Feststellung über das Nichtbestehen 
der Pflicht zur Durchführung einer Um- 
weltverträglichkeitsprüfung ist gemäß ä 5 
Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig 
anfechtbar. 

Diese Entscheidung ist nach ä 5 Abs. 2 

Satz 1 UVPG bekannt zu machen. Dabei 
sind die wesentlichen Gründe für das 
Bestehen oder Nichtbestehen der UVP- 
Pflicht unter Hinweis auf die jeweils ein- 
schlägigen Kriterien nach Anlage 3 mit 
anzugeben. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist, 

"zusätzlich auf der Internetseite des Land- 
kreises Bayreuth unter 

www.landkreis-bayreuth.de[derland 
kreis[amtlicheBekanntmachungen 

- abrufbar (vgl. ä 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG i. V. 
m. Art. 27a BayVwVfG). 

Bayreuth, 1 4. August 2019 
Landratsamt Bayreuth 
Roman Böhm 
Regierungsrat 

Fünfte Satzung zur Änderung der Bei- 
trags- und Gebührensatzung zur Was- 
serabgabesatzung (BGS -WAS) des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Stechendorfer Gruppe 

Die Verbandsversammlung des Zweck- 
verbandes zur Wasserversorgung der 
Stechendorfer Gruppe hat in ihrer Sit- 
zung am 21.8.2019 die Fünfte Satzung zur 
Änderung der Beitrags- und Gebühren- 
satzung zur Wasserabgabesatzung be- 
schlossen. Die Satzung ist genehmigungs- 
frei. 

Sie wird nachstehend gern. Art. 24 Abs. 1 
des Gesetzes über die kommunale Zusam- 
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-I) 
bekannt gemacht. 

Bayreuth, 27. August 2019 
Landratsamt 
Froschauer 
Regierungsrätin 

Fünfte Satzung zur Änderung der Bei- 
trags- und Gebührensatzung zur Was- 
serabgabesatzung (BGS-WAS) des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Stechendorfer Gruppe 

Vom 22.8.2019 

5 1 

Der Zweckverband zur Wasserversor- 
gung der Stechendorfer Gruppe erlässt 
gemäß Art. 5,8 und 9 folgende Änderung 
zurBGS-WAS: 

1. ä 10 Absätze 3 und 4 erhalten folgende 
Fassung: 

"(3) Die Gebühr beträgt 1,68 € netto 
pro m3 entnommenen Wassers. 

(4) Wird ein Bauwasserzähler oder ein 
sonstiger beweglicher Wasserzähler 
verwendet, so beträgt die Gebühr 1,68



€ netto pro m3 entnommenen Was- 
sers." 

ä 2 

Die Satzung tritt am 1.10.2019 in Kraft. 
Stechendorf, 22. August 201 9 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Stechendorfer Gruppe 
Arnold 
Verbandsvorsitzender 

Übung der US Streitkräfte 

In der Zeit vom 1.10.2019 - 31.10.2019 fin- 
det eine Übung der US-Streitkräfte u.a. 
im Landkreis Bayreuth (Gemeindegebiet 
Speichersdorf) statt. 

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von 
den Einrichtungen der übenden Truppe 
fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von lie- 
gengebliebenen militärischen Sprengmit- 
teln (Fundmunition u. dgl.) ausgehen kön- 
nen, wird hingewiesen. 

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so- 
fort die nächstgelegene Polizeidienststel- 
le zu verständigen. 

Soweit Manöverschäden geltend gemacht 
werden, wird gebeten, sich an die Ge- 
meindeverwaltung bzw. Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft zu wenden. 

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt 
Würzburg - Amt für Verteidigungslasten - 

und die Wehrbereichsverwaltung VI, De- 
zernat IV A 2, München. 

Bayreuth, 21. August 2019 
Landratsamt 
F roschauer 
Regierungsrätin 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Ahorntal 
für das Haushaltsjahr 2019 

Auf Grund derArt. 9 Abs. 1 Bayer. Schulfr- 
nanzierungsgesetz -BaySchFG‚-, in Ver- 
bindung mit Art. 35, 41 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit 
KommZG - und Art. 63 ff. der Gemeinde- 
ordnung - GO - erlässt der Schulverband 
Aho rntal folgende Haushaltssatzung: 

ä 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 
festgesetzt; 

er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 160.500‚00€ 

und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen 
undAusgaben mit 145.200,00€ ab. 

ä 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen 
für Investitionen und Investitionsförde- 
rungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festge- 
setzt. 

53 
Verpflichtungsermächtigungen im Ver- 
mögenshaushalt werden nicht festge- 
setzt. 

. ä 4 
Die Höhe des durch die sonstigen Einnah- 
men im Verwaltungshaushalt nicht ge- 
deckten Bedarfs, der nach den einschlägi- 
gen Bestimmungen aufdie Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt werden soll 
(Verwaltungsumlage), wird auf 117.600,00 
€ festgesetzt (Umlagesoll). 

Die Höhe des durch die sonstigen Einnah- 
men des Vermögenshaushaltes nicht ge- 
deckten Bedarfs, der nach den einschlägi- 
gen Bestimmungen auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt werden soll (In- 
vestitionsumlage), wird auf 63.700,00 € 
festgesetzt (Umlagesoll). 

Für die Bemessung wird die Schülerzahl 
der allgemeinbildenden Schulen nach 
dem Stand vom 1. Oktober 2018 herange- 
zogen (Bemessungsgrundlage). 

Die Grundschule wurde am 1. Oktober 
2018 von insgesamt 98 Schülern besucht. 
Für die Bemessung der Schulverbands- 
umlage nach der Schülerzahl beträgt der 
Beitrag je Schüler 

im Verwaltungshaushalt 1.200,00 €, 

im Vermögenshaushalt 650,00€. 

5 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf 
26.700,00 € festgesetzt. 

ä 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vor- 
genommen. 

ä 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja- 
nuar 201 9 in Kraft. 

Ahorntal, 1 9. August 2019 
Schulverband Ahorntal 
Florian Questel 
Schulverbandsvorsitzender 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla- 
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be- 
kanntmachung einer Haushaltssatzung 
in der Gemeindeverwaltung Ahorntal 
während der allgemeinen Geschäftsstun- 
den öffentlich zur Einsichtnahme auf. 

Wasserabgabesatzung (WAS) des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
der Betzensteingruppe 

Die Verbandsversammlung des Zweck- 
verbandes zur Wasserversorgung der 
Betzensteingruppe hat am 14.8.2019 eine 
neue Wasserabgabesatzung (WAS) be- 
schlossen. Die Satzung ist genehmigungs- 
frei. - 

Sie wird nachstehend gem. Art. 24 Abs. 1 
des Gesetzes über die kommunale Zusam- 
menarbeit -KommZG- (BayRS 2020-6-1-I) 
bekannt gemacht. 

Bayreuth, 28. August 2019 
Landratsamt 
Froschauer 
Regierungsrätin 

Satzung 
für die öffentliche 

Wasserversorgungseinrichtung des 
Zweckverbandes zur Wasserversor- 

gung der Betzensteingruppe 
(Wasserabgabesatzung - WAS - ) 

vom 15.08.2019 
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 
Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 bis 4 der Gemein- 
deordnung (GO) erlässt der Zweckver- 
band zur Wasserversorgung der Betzenst- 
eingruppe folgendeSatzung: 

ä 1 
Öffentliche Einrichtung 

(1) Der Zweckverband betreibt eine 
öffentliche Einrichtung zur Wasser- 
versorgung für die in Anlage 1 zur 
Satzung genannten Orte und Ortstei- 
le. 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversor- 
gungseinrichtung bestimmt der 
Zweckverband. 

_ ä 2 
Grundstücksbegriff - Grundstücksei- 

gentümer 

(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung 
ist jedes räumlich zusammenhängen- 
de und einem gemeinsamen Zweck 
dienende Grundeigentum desselben 
Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch 
wenn es sich um mehrere Grundstü- 
cke oder Teile von Grundstücken im 
Sinn des Grundbuchrechts handelt. 

Rechtlich verbindliche planerische 
Festlegungen sind zu berücksichti- 
gen. 

(2 \./ 

(3) Die Vorschriften dieser Satzung für 
die Grundstückseigentümer gelten 
auch für Erbbauberechtigte oder 
ähnlich zur Nutzung eines Grund- 
stücks dinglich Berechtigte. Von
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mehreren dinglich Berechtigten ist 
jeder berechtigt und verpflichtet; sie 
haften als Gesamtschuldner. 

53 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nach- 
stehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

Versorgungsleitungen 
sind die Wasserleitungen im Wasserver- 
sorgungsgebiet, von denen die Grund- 
stücksanschlüsse abzweigen. 

Grundstücksanschlüsse 
(= Hausanschlüsse) 
sind die Wasserleitungen von der Ab- 
zweigstelle der Versorgungsleitung bis 
zur Übergabestelle; sie beginnen mit der 
Anschlussvorrichtung und enden mit der 
Hauptabsperrvorrichtung. 

Anschlussvorrichtung 
ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme 
aus der Versorgungsleitung, umfassend 
Anbohrschelle mit integrierter oder zu- 
sätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig 
mit Absperrarmatur samt den dazugehö- 
rigen technischen Einrichtungen. 

Hauptabsperrvorrichtung 
ist die erste Armatur auf dem Grundstück, 
mit der die gesamte nachfolgende Wasser- 
verbrauchsanlage einschließlich Wasser- 
zähler abgesperrt werden kann. 

Übergabestelle 
ist das Ende des Grundstücksanschlusses 
hinter der Hauptabsperrvorrichtung im 
Grundstück/Gebäude. 

Wasserzähler . 

sind Messgeräte zur Erfassung des durch- 
geflossenen Wasservolumens. Absperr- 
Ventile und etwa vorhandene Wasserzäh- 
lerbügel sind nicht Bestandteile der Was- 
serzähler. 

Anlagen des Grundstückseigentümers 
(= Verbrauchsleitungen) 
sind die Gesamtheit der Anlagenteile in 
Grundstücken oder in Gebäuden hinter 
derÜbergabestelle. 

ä 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann 
verlangen, dass sein Grundstück nach 
Maßgabe dieser Satzung an die Was- 
serversorgungseinrichtung ange- 
schlossen und mit Wasser beliefert 
wird. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht 
erstreckt sich nur auf solche Grund- 
Stücke, die durch eine Versorgungslei- 
tung erschlossen werden. Der Grund- 
stückseigentümer kann unbeschadet 
weiter gehender bundes- oder landes- 
gesetzlicher Vorschriften nicht ver- 
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langen, dass eine neue Versorgungs- 
leitung hergestellt oder eine beste- 
hende Versorgungsleitung geändert 
wird. Welche Grundstücke durch die 
Versorgungsleitung erschlossen wer- 
den, bestimmt der Zweckverband. 

(3) Der Zweckverband kann den An- 
schluss eines Grundstücks an eine 
bestehende Versorgungsleitung ver- 
sagen, wenn die Wasserversorgung 
wegen der Lage des Grundstücks oder 
aus sonstigen technischen oder be- 
trieblichen Gründen dem Zweckver- 
band erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet oder besondere Maßnahmen 
erfordert, es sei denn, der Grund- 
stückseigentümer übernimmt die 
Mehrkosten, die mit dem Bau und 
Betrieb zusammenhängen, und leistet 
auf Verlangen Sicherheit. 

(4) Der Zweckverband kann das Benut- 
zungsrecht in begründeten Einzelfal- 

i len ausschließen oder einschränken, 
soweit nicht die Bereitstellung von , 

Wasser in Trinkwasserqualität erfor- 
derlich ist. Das gilt auch für die Vor- 
haltung von Löschwasser. 
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Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (ä 4) 
sind verpflichtet, die Grundstücke, 
auf denen Wasser verbraucht wird, an 
die öffentliche Wasserversorgungs- 
einrichtung anzuschließen (An- 
schlusszwang). Ein Anschlusszwang 
besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich 
ist. 

(2) Auf Grundstücken, die an die öffentli- 
che Wasserversorgungseinrichtung 
angeschlossen sind, ist der gesamte 
Bedarf an Wasser im Rahmen des 
Benutzungsrechts (ä 4) ausschließlich 
aus dieser Einrichtung zu decken 
(Benutzungszwang). Gesammeltes 
Niederschlagswasser darf ordnungs- 
gemäß für Zwecke der Gartenbewäs- 
serung verwendet werden. Verpflich- 
tet sind die Grundstückeigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. 
Sie haben auf Verlangen des Zweck- 
verbandes die dafür erforderliche 
Überwachung zu dulden. 

5 6 
Befreiung vom Anschluss- oder 

Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss 
oder zur Benutzung wird auf Antrag 
ganz oder zum Teil befreit, wenn der 
Anschluss oder die Benutzung aus 
besonderen Gründen auch unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 
Der Antrag auf Befreiung ist unter 
Angabe der Gründe schriftlich bei 

dem Zweckverband einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter 
Bedingungem Auflagen und Wider- 
rufsvorbehalt erteilt werden. 

ä 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur 
Benutzung auf einen bestimmten 
Verbrauchszweck oder Teilbedarf, 
beschränkt, soweit das für die öffentli- 
che Wasserversorgung wirtschaftlich 
zumutbar ist und nicht andere 
Rechtsvorschriften oder Gründe der 
Volksgesundheit entgegenstehen. 

(2) Gründe der Volksgesundheit stehen 
einer Beschränkung der Benutzungs- 
pflicht insbesondere entgegen, wenn 
für den jeweiligen Verbrauchszweck 
oder Teilbedarf i. S. v. Satz 1 Trink- 
wasser oder Wasser mit der Beschaf- 
fenheit von Trinkwasser erforderlich 
ist und die Versorgung mit solchem 
Wasser nur durch die Benutzung der 
öffentlichen Wasserversorgung Ge- 
währ leistet wird. 

(3) ä 6 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende 
Anwendung. 

(4 m/ Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung 
von Industrieunternehmen und Wei- 
terverteilern sowie für die Vorhaltung 
von Löschwasser. 

(5) Vor der Errichtung oder Inbetrieb- 
nahme einer Eigengewinnungsanlage 
hat der Grundstückseigentümer dem 
Zweckverband Mitteilung zu machen; 
dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage 
nach dem Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgung weiterbetrieben 
werden soll. Er hat durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen, dass von 
seiner Eigengewinnungsanlage keine 
Rückwirkungen in das öffentliche 
Wasserversorgungsnetz möglich sind. 

58 
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht 
zum Anschluss berechtigt oder ver- 
pflichtet, so kann der Zweckverband 
durch Vereinbarung ein besonderes 
Benutzungsverhältnis begründen. 

(2) Für dieses Benutzungsverhältnis 
gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung und der Beitrags- und Ge- 
bührensatzung entsprechend. Aus- 
nahmsweise kann in der Sonderver- 

' 

einbarung Abweichendes bestimmt 
werden, soweit dies sachgerecht ist. 

S9 
Grundstücksanschluss 

(1) Die Grundstückanschlüsse stehen



(2) 

(3) 

(4) 

vorbehaltlich abweichender Verein- 
barung im Eigentum des Zweckver- 
bandes. 

Der Zweckverband bestimmt Zahl, 
Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse sowie deren 
Änderung. Sie bestimmt auch, wo und 
an welche Versorgungsleitung anzu- 
schließen ist. Der Grundstückseigen- 
tümer ist vorher zu hören; seine be- 
rechtigten Interessen sind nach Mög- 
lichkeit zu wahren. Soll der Grund- 
stücksanschluss auf Wunsch des 
Grundstückseigentümers nachträg- 
lich geändert werden, so kann der 
Zweckverband verlangen, dass die 
näheren Einzelheiten einschließlich 
der Kostentragung vorher in einer 
gesonderten Vereinbarung geregelt 
werden. 

V

’ 

Der Grundstücksanschluss wird vom 
Zweckverband hergestellt, unterhal- 
ten, erneuert, geändert, abgetrennt_ 
und beseitigt. Er muss zugänglich und 
vor Beschädigungen geschützt sein. 

Der Grundstückseigentümer hat die 
«baulichen Voraussetzungen für die 

(5) 

sichere Errichtung des Grundstück- 
sanschlusses zu schaffen. Der Zweck- 
verband kann hierzu schriftlich eine 
angemessene Frist setzen. Der Grund- 
stückseigentümer darf keine Einwir- 
kungen auf den Grundstücksan- 
schluss vornehmen oder vornehmen 
lassen. 

Der Grundstückseigentümer und die 
Benutzer haben jede Beschädigung 
des Grundstücksanschlusses, insbe- 
sondere das Undichtwerden von 
Leitungen sowie sonstige Störungen 
unverzüglich dem Zweckverband 
mitzuteilen. » 

510 
Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) 

(2) 

Der Grundstückseigentümer ist ver- 
pflichtet, für die ordnungsgemäße 
Errichtung, Erweiterung, Änderung 
und Unterhaltung der Anlage von der 
Übergabestelle ab, mit Ausnahme des 
Wasserzählers, zu sorgen. Hat er die 
Anlage oder Teile davon einem ande- 
ren vermietet oder sonst zu Benut- 
zung überlassen,_so ist er neben dem 
anderen verpflichtet. 

Die Anlage darf nur unter Beachtung 
der Vorschriften dieser Satzung und 
anderer gesetzlicher oder behördli- 
cher Bestimmungen sowie nach den 
anerkannten Regeln « der Technik 
errichtet, erweitert, geändert und 
unterhalten werden. Anlage und 
Verbrauchseinrichtungen müssen so 
beschaffen sein, dass Störungen ande- 
rer Abnehmer oder der öffentlichen 
Versorgungseinrichtungen sowie 
Rückwirkungen auf die Güte des 
Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

Der Anschluss wasserverbrauchen- 
der Einrichtungen jeglicher Art ge- 
schieht auf Gefahr des Grundstücksei- 
gentümers. l 

(3) (aufgehoben) 

(4) Anlagenteile, die sich vor dem Wasser- 
zähler befinden, können plombiert 
werden. Ebenso können Anlagenteile, 
die zur Anlage des Grundstückseigen- 
tümers gehören, unter Plombenver- 
schluss genommen werden, um eine 
einwandfreie Messung zu Gewähr . 

leisten. Die dafür erforderliche Aus- 
stattung derAnlage ist nach den Anga- 
ben des Zweckverbandes zu veranlas- 
sen. ' 

5 11 
Zulassung und Inbetriebsetzung der 
Anlage des Grundstückseigentümers 

(1) Bevor die Anlage des Grundstücksei- 
gentümers hergestellt oder wesent- 
lich geändert wird, sind dem Zweck- 
verband folgende Unterlagen in dop- 
pelter Fertigung einzureichen: 

a) eine Beschreibung der geplanten 
Anlage des Grundstückseigentümers 
und ein Lageplan, 

b) der Name des Unternehmers, der die 
Anlage errichten soll, 

c) Angaben über eine etwaige Eigenver- 
sorgung, 

d) im Fall des ä 4 Abs. 3 die Verpflichtung 
zur Übernahme der Mehrkosten. 

Die einzureichenden Unterlagen haben 
den bei dem Zweckverband aufliegenden 
Mustern zu entsprechen. Alle Unterlagen 
sind von den Bauherren und den Planfer- 
tigern zu unterschreiben. 

(2) Der Zweckverband prüft, ob die beab- 
sichtigten Anlagen den Bestimmun- 
gen dieser Satzung entsprechen. Ist 
das der Fall, so erteilt der Zweckver- 
band schriftlich seine Zustimmung 
und gibt eine Fertigung der einge- 
reichten Unterlagen mit Zustim- 
mungsvermerk zurück. Stimmt der 
Zweckverband nicht zu, setzt sie dem 
Bauherrn unter Angabe der Mängel 
eine angemessene Frist zur Berichti- 
gung. Die geänderten Unterlagen sind 
sodann erneut einzureichen. Die 
Zustimmung und die Überprüfung 
befreien den Grundstückseigentümer, 
den Bauherrn, den ausführenden 
Unternehmer und den Planfertiger 
nicht von der Verantwortung für die 
vorschriftsmäßige und fehlerfreie 
Planung und Ausführung der Anla- 
gen. 

(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst 
nach schriftlicher Zustimmung des 
Zweckverbandes begonnen werden. 
Eine Genehmigungspflicht nach 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(3 x1 

(1) 

sonstigen, insbesondere nach stra- 
ßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zu- 
stimmung unberührt. 

Die Errichtung der Anlage und we- 
sentliche Veränderungen dürfen nur 
durch den Zweckverband oder durch 
ein Installationsunternehmen erfol- 
gen, das in ein Installateurverzeichnis 
des Zweckverbandes oder eines ande- 
ren Wasserversorgungsunterneh- 
mens eingetragen ist. Der Zweckver- 
band ist berechtigt, die Ausführung ' 

der Arbeiten zu überwachen. 

Der Grundstückseigentümer hatjede 
Inbetriebsetzung der Anlagen bei 
dem Zweckverband über das Installa- 
tionsunternehmen zu beantragen. 
Der Anschluss der Anlage an das 
Verteilungsnetz und die Inbetriebset- 
zung erfolgen durch den Zweckver- 
band oder seinen Beauftragten. 

Von den Bestimmungen der Absätze 1 
bis 4 kann der Zweckverband Ausnah- 
men zulassen. 

ä 12 
Überprüfung der Anlage 

des Grundstückseigentümers 

Der Zweckverband ist berechtigt, die 
Anlage des Grundstückseigentümers 
vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu 
überprüfen. Er hat auf erkannte Si- 
cherheitsmängel aufmerksam zu 
machen und kann deren Beseitigung 
verlangen. 

Werden Mängel festgestellt, welche 
die Sicherheit gefährden oder erhebli- 
che Störungen erwarten lassen, so ist 
der Zweckverband berechtigt, den 
Anschluss oder die Versorgung zu 
verweigern; bei Gefahr für Leib oder 
Leben ist er hierzu verpflichtet. 

Durch Vornahme oder Unterlassung 
der Überprüfung der Anlage sowie 
durch deren Anschluss an das Vertei- 
lungsnetz übernimmt der Zweckver- 
band keine Haftung für die Mängel- 
freiheit der Anlage. Dies gilt nicht, 
wenn er bei einer Überprüfung Män- 
gel festgestellt hat, die eine Gefahr für 
Leib oderLeben darstellen. 

ä 13 
Abnehmerpflichten‚ Haftung 

Der Grundstückseigentümer und die 
Benutzer haben den Beauftragten des 
Zweckverbandes, die sich auf Verlan- 
gen auszuweisen haben, den Zutritt 
zu allen der Wasserversorgung die- 
nenden Einrichtungen zu gestatten, 
soweit dies zur Nachschau der Was- 
serleitungen, zum Ablesen der Was- 
serzähler und zur Prüfung, ob die 
Vorschriften dieser Satzung und die

51



vom Zweckverband auferlegten Be- 
dingungen und Auflagen erfüllt wer- 

. den, erforderlich ist. Der Grundstück- 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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seigentümer, ggf. auch die ‘Benutzer 
des Grundstücks, werden davon nach 
Möglichkeit vorher verständigt. 

Der Grundstückseigentümer und die 
Benutzer sind verpflichtet, alle für die 
Prüfung des Zustandes der Anlagen 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
Sie haben die Verwendung zusätzli- 
cher Verbrauchseinrichtungen vor 
Inbetriebnahme dem Zweckverband 
mitzuteilen, soweit sich dadurch die 
vorzuhaltende’ Leistung wesentlich 
erhöht. 

Der Grundstückseigentümer und die 
Benutzer haften dem Zweckverband 
für von ihnen verschuldete Schäden, 
die auf eine Verletzung ihrer Pflichten 
nach dieser Satzung zurückzuführen 
sind. 

ä 14 
Grundstücksbenutzung 

Der Grundstückseigentümer hat das 
Anbringen und Verlegen von Leitun- 
gen einschließlich Zubehör zur Zu- 
und Fortleitung von Wasser über sein 
im Versorgungsgebiet liegendes 
Grundstück sowie sonstige Schutz- 
maßnahmen unentgeltlich zuzulas- 
sen, wenn und soweit diese Maßnah- 
men für die örtliche Wasserversor- 
gung erforderlich sind. Diese Pflicht 
betrifft nur Grundstücke, die an die 
Wasserversorgung angeschlossen 
oder anzuschließen sind, die vom 
Eigentümer im wirtschaftlichen Zu- 
sammenhang mit einem angeschlos- 
senen oder zum Anschluss vorgesehe- 
nen Grundstück genutzt werden oder 
für die die Möglichkeit der Wasserver- 
sorgung sonst wirtschaftlich vorteil- 
haft ist. Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde. 

Der Grundstückseigentümer ist 
rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme 
seines Grundstücks zu benachrichti- 
gen. 

Der Grundstückseigentümer kann die 
Verlegung der Einrichtungen verlan- 
gen, wenn sie an der bisherigen Stelle 
für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die 
Kosten der Verlegung hat der Zweck- 
verband zu tragen, soweit die Einrich- 
tungen nicht ausschließlich der Ver- 
sorgung des Grundstücks dienen. 

Wird derWasserbezug nach ä 22 Abs. 2 
oder 3 eingestellt, ist der Grundstück- 
seigentümer verpflichtet, nach Wahl 
dem Zweckverband die Entfernung 
der Einrichtungen zu gestatten oder 
sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu 
belassen, sofern dies nicht unzumut- 

(5) 

(1) 

bar ist. 

Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für 
öffentliche Verkehrswege und Ver- 
kehrsflächen sowie für Grundstücke, 
die durch Planfeststellung für den 
Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

5 15 
Art und Umfang der Versorgung 

Der Zweckverband stellt das Wasser 
zu dem in der Beitrags- und Gebüh- 
rensatzung aufgeführten Entgelt zur 
Verfügung. Er liefert das Wasser als 
Trinkwasser unter dem Druck und in 
der Beschaffenheit, die in dem betref- 
fenden Abschnitt des Versorgungsge- 
bietes üblich sind, entsprechend den 

- jeweils geltenden Rechtsvorschriften 

(2) 

(3) 

(4) 

und den anerkannten Regeln der 
Technik. 

Der Zweckverband ist berechtigt, die 
Beschaffenheit und den Druck des 
Wassers im Rahmen der gesetzlichen 
und behördlichen Bestimmungen 
sowie der anerkannten Regeln der 
Technik zu ändern, sofern dies aus 
wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen zwingend erforderlich ist. 

Der Zweckverband wird eine dauem- 
de wesentliche Änderung den Wasser- 
abnehmern nach Möglichkeit minde- 
stens zwei Monate vor derUmstellung 
schriftlich bekannt geben und die 
Belange der Anschlussnehmer mög- 
lichst berücksichtigen. Die Grund- 
stückseigentümer sind verpflichtet, 
ihre Anlagen auf eigene Kosten den 
geänderten Verhältnissen anzupas- 
sen. 

Der Zweckverband stellt das Wasser 
im Allgemeinen ohne Beschränkung 
zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende 
des Hausanschlusses zur Verfügung. 
Dies gilt nicht, soweit und solange der 
Zweckverband durch höhere Gewalt, 
durch Betriebsstörungen, Wasser- 
mangel oder sonstige technische oder 
wirtschaftliche Umstände, deren 
Beseitigung ihm nicht zumutbar ist, 
an der Wasserversorgung gehindert 
ist. Der Zweckverband kann die Belie- 
ferung ablehnen, mengenmäßig und 
zeitlich beschränken oder unter Auf- 
lagen und Bedingungen gewähren, 
soweit das zur Wahrung des An- 
schluss- und Benutzungsrechtes der 
anderen Berechtigten erforderlich ist. 
Der Zweckverband darf ferner die 
Lieferung unterbrechen, um betriebs- 
notwendige Arbeiten vorzunehmen. 
Soweit möglich, gibt der Zweckver- 
band Absperrungen der Wasserlei- 
tung vorher öffentlich bekannt und 
unterrichtet die‘ Abnehmer über 
Umfang und voraussichtliche Dauer 
der Unterbrechung. 

Das Wasser wird lediglich zur Dec- 

kung des Eigenbedarfs für die ange- 
schlossenen Grundstücke geliefert. 
Die Überleitung von Wasser in ein 
anderes Grundstück bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Zweck- 
verbandes; di_e Zustimmung wird 
erteilt, wenn nicht überwiegende 
versorgungswirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen. 

(5) Für Einschränkungen oder Unterbre- 
chungen der Wasserlieferung und für 
Änderungen des Druckes oder der 
Beschaffenheit des Wassers, die durch 
höhere Gewalt, Wassermangel oder 
sonstige technische oder wirtschaftli- 
che Umstände, die der Zweckverband 
nicht abwenden kann, oder auf Grund 
behördlicher Verfügungen veranlasst 
sind, steht dem Grundstückseigentü- 
mer kein Anspruch auf Minderung 
verbrauchsunabhängiger Gebühren 
zu. 

5 16 
Anschlüsse und Benutzung der 

Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 

(1) Sollen auf einem Grundstück private 
Feuerlöschanschlüsse eingerichtet 
werden, so sind über die näheren 
Einzelheiten einschließlich der Kos- 
tentragung besondere Vereinbarun- 
gen zwischen dem Grundstückseigen- 
tümer und dem Zweckverband zu 
treffen. 

(2) Private Feuerlösciheinrichtungen 
werden mit Wasserzählern ausgerüs- 
tet. Sie müssen auch für die Feuer- 
wehrbenutzbarsein. 

(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Ge- 
meingefahr droht, sind die Anordnun- 
gen des Zweckverbandes, der Polizei 
und der Feuerwehr zu befolgen; ins- 
besondere haben die Wasserabneh- 
mer ihre Leitungen und ihre Eigenan- 
lagen auf Verlangen zum Feuerlö- 
schen zur Verfügung zu stellen. Ohne 
zwingenden Grund dürfensie in die- 
sen Fällen kein Wasser entnehmen. 

(4) Bei Feuergefahr hat der Zweckver- 
band das Recht, Versorgungsleitun- 
gen und Grundstücksanschlüsse 
vorübergehend abzusperren. Dem 
von der Absperrung betroffenen 
Wasserabnehmer steht hierfür kein 
Entschädigungsanspruch zu. 

ä 17 
Wasserabgabe für vorübergehende 

Zwecke, Wasserabgabe aus öffentlichen 
Entnahmestellen 

(1) Der Anschluss von Anlagen zum 
Bezug von Bauwasser oder zu sonsti- 
gen vorübergehenden Zwecken ist 

rechtzeitig beim Zweckverband zu 
beantragen. Muss das Wasser von 
einem anderen Grundstück bezogen 
werden, so ist die schriftliche Zustim-



(2) 

mung des Grundstückseigentümers 
beizubringen. Über die Art der Was- 
serabgabe entscheidet der Zweckver- 
band; er legt die weiteren Bedingun- 
gen fürdenWasserbezug fest. 

Falls Wasser aus öffentlichen Hydran- 
ten nicht zum Feuerlöschen, sondern. 
zu anderen vorübergehenden Zwe- 
cken entnommen werden soll, so stellt 
der Zweckverband auf Antrag einen 
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrich- 
tung und Standrohr zur Verfügung 
und setzt die Bedingungen für die 
Benützungfest. 

518 
Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) Für Schäden, die ein Grundstücksei- 
gentümer durch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unre- 
gelmäßigkeiten in der Belieferung 
erleidet, haftet der Zweckverband aus 
dem Benutzungsverhältnis oder aus 
unerlaubterHandlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des 
Körpers oder der Gesundheit des 
Grundstückseigentümers‚ es sei 
denn, dass der Schaden vom 
Zweckverband oder einem Erfül- 
lungs- oder Verrichtungsgehilfen 
weder vorsätzlich noch fahrlässig 
verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es 
sei denn, dass der Schaden weder 
durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit dem Zweckverband 
oder eines Erfüllungs- oder Ver- 
richtungsgehilfen verursacht 
wordenist, 

3. eines Vermögensschadens, es 
denn, dass dieser weder durch 
Vorsatz noch durch grobe Fahrläs- 
sigkeit eines vertretungsberechtig- 
ten Organs des Zweckverbandes 
verursacht worden ist. 

ä 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Ge- 
setzbuches ist nur bei vorsätzlichem 
Handeln von Verrichtungsgehilfen anzu- 
wenden. 

(2) 

(3) 

Gegenüber Benutzern und Dritten, an 
die der Grundstückseigentümer das 
gelieferte Wasser im Rahmen des ä 15 
Abs. 4 weiterleitet, haftet der Zweck- 
verband für Schäden, die diesen 
durch Unterbrechung der Wasserver- 
sorgung oder durch Unregelmäßig- 
keiten in der Belieferung entstehen, 
wie einem Grundstückseigentümer. 

Die Absätze 1 und 2 sind auch auf 
Ansprüche von Grundstückseigentü- 
mern anzuwenden, die diese gegen 
ein drittes Wasserversorgungsunter- 
nehmen aus unerlaubter Handlung 
geltend machen. Der Zweckverband 
ist verpflichtet, den Grundstücksei- 

(4 x4 

(5 \_/ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

gentümern auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch ein 
drittes Unternehmen zusammenhän- 
genden Tatsachen insoweit Auskunft 
zu geben, als sie ihr bekannt sind oder 
von ihr in zumutbarer Weise aufge- 
klärt werden können und ihre Kennt- 
nis zur Geltendmachung des Scha- 
densersatzes erforderlich ist. 

Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden 
unter fünfzehn Euro. 

Schäden sind dem Zweckverband 
unverzüglich mitzuteilen. 

ä 19 
Wasserzähler 

Der Wasserzähler ist Eigentum des 
Zweckverbandes. Die Lieferung, 
Aufstellung, technische Überwa- 
chung, Unterhaltung, Auswechslung 
und Entfernung der Wasserzähler 
sind Aufgabe des Zweckverbandes; er 
bestimmt auch Art, Zahl und Größe 
der Wasserzähler sowie ihren Aufstel- 
lungsort. Bei der Aufstellung hat der 
Zweckverband so zu verfahren, dass 
eine einwandfreie Messung Gewähr 
leistet ist; sie hat den Grundstücksei- 
gentümer zuvor anzuhören und seine 
berechtigten Interessen zu wahren. 

Der Zweckverband ist verpflichtet, 
auf Verlangen des Grundstückseigen- 
tümers die Wasserzähler zu verlegen, 
wenn dies ohne Beeinträchtigungen 
einer einwandfreien Messung mög- 
lich ist. Der Zweckverband kann die 
Verlegung davon abhängig machen, 
dass der Grundstückseigentümer sich 
verpflichtet, die Kosten zu überneh- 
men. 

Der Grundstückseigentümer haftet 
für das Abhandenkommen und die 
Beschädigung der Wasserzähler, 
soweit ihn hieran ein Verschulden 
trifft. Er hat den Verlust, Beschädi- 
gungen und Störungen dieser Ein- 
richtungen dem Zweckverband un- 
verzüglich mitzuteilen. Er ist ver- 
pflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- 
und Grundwasser sowie vor Frost zu 
schützen. 

Die Wasserzähler werden von einem 
Beauftragten des Zweckverbandes 
möglichst in gleichen Zeitabständen 
oder auf Verlangen des Zweckverban- 
des vom Grundstückseigentümer 
selbst abgelesen. Dieser hat dafür zu 
sorgen, dass die Wasserzähler leicht 
zugänglich sind. 

Q1921 
Besondere Regelungen bezüglich des 
Einsatzes und Betriebs elektronischer 

(1) 

Wasserzähler 

Der Zweckverband setzt nach Maßga- 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

be des Art. 24 Abs. 4 Satz 2. bis 7 G0 
elektronische Wasserzähler mit oder 
ohne Funkmodul ein und betreibt 
diese. 

Nach Art. 24 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 und 2 
G0 gespeicherte oder ausgelesene 
personenbezogene Daten sind zu 
löschen, soweit sie für die dort ge- 
nannten Zwecke nicht mehr benötigt 
werden. Die im Wasserzähler vor Ort 
gespeicherten personenbezogenen 
Daten sind spätestens nach zwei Jah- 
ren zu löschen, die ausgelesenen 
personenbezogenen Daten spätestens 
nach fünf J ahren. 

Elektronische Wasserzähler, die ohne 
Verwendung der Funkfunktion betrie- 
ben werden, werden von einem Be- 
auftragten des Zweckverbandes mög- 
lichst in gleichen Zeitabständen oder 
auf Verlangen des Zweckverbandes 
vom Grundstückseigentümer oder 
Gebührenschuldner selbst ausgele- 
sen. Ihre Auslesung vorOrt erfolgt nur 
mit Zustimmung des Grundstücksei- 
gentümers. Der Grundstückseigentü- 
mer hat dafür zu sorgen, dass die 
Wasserzähler leicht zugänglich sind. 

ä 20 
Messeinrichtungen 

an der Grundstücksgrenze 

Der Zweckverband kann verlangen, 
dass der Grundstückseigentümer auf 
eigene Kosten an der Grundstücks- 
grenze nach seiner Wahl einen geeig- 
neten Wasserzählerschacht oder 
Wasserzählerschrank anbringt, wenn 

1. das Grundstückunbebaut ist oder 

2. die Versorgung des Gebäudes mit 
Grundstücksanschlüssen erfolgt, 
die unverhältnismäßig lang sind 
oder nur unter besonderen Er- 
schwernissen verlegt werden 
können,oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Un- 
terbringung des Wasserzählers 
vorhandenist. 

Der Grundstückseigentümer ist ver- 
pflichtet, die Einrichtungen in ord- 
nungsgemäßem Zustand und jeder- 
zeit zugänglich zu halten. 

ä 21 
Nachprüfung der Wasserzähler 

Der Grundstückseigentümer kann 
jederzeit die Nachprüfung der Was- 
serzähler durch eine Eichbehörde 
oder einestaatlich anerkannte Prüf- 
stelle im Sinne des ä 6 Abs. 2 des Eich- 
gesetzes verlangen. Stellt der Grund- 
stückseigentümer den Antrag auf 
Prüfung nicht beim Zweckverband, so

_ 

hat er diese vor Antragstellung zu
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(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

benachrichtigen. 

Der Zweckverband braucht dem 
Verlangen auf Nachprüfung der Was- 
serzähler nur nachzukommen, wenn 
der Grundstückseigentümer sich 
verpflichtet, die Kosten zu überneh- 
men, falls die Abweichung die gesetz- 
lichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschreitet. 

5 22 
Änderungen; Einstellung des 

Wasserbezugs 

Jeder Wechsel des Grundstückseigen- 
tümers ist dem Zweckverband unver- 
züglich schriftlich mitzuteilen. 

Will ein Grundstückseigentümer, der 
zur Benutzung der Wasserversor- 
gungseinrichtung nicht verpflichtet 
ist, den Wasserbezug aus der öffentli- 
chen Wasserversorgung vollständig 
einstellen, so hat er das mindestens 
eine Woche vor dem Ende des Wasser- 
bezugs schriftlich dem Zweckverband 
zu melden.

i 

Will ein zum Anschluss oder zur Be- 
nutzung Verpflichteter den Wasserbe- 
zug einstellen, hat er beim Zweckver- 
band Befreiung nach ä 6 zu beantra- 
gen. ' 

. ä 23 
Einstellung derWasserlieferung 

Der Zweckverband ist berechtigt, die 
Wasserlieferung ganz oder teilweise

4 

fristlos einzustellen, wenn der Grund- 
stückseigentümer oder Benutzer 
dieser Satzung oder sonstigen die 
Wasserversorgung betreffenden 
Anordnungen zuwiderhandelt und 
die Einstellung erforderlich ist, um 
1. eine unmittelbare Gefahr für die 

Sicherheit von Personen oder 
Anlagen abzuwenden, 

2. den Verbrauch von Wasser unter 

(2) 
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Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrich- 
tungen zu verhindern oder 

3.- zu Gewähr leisten, dass Störungen 
anderer Abnehmer; störende Rück- 
wirkungen auf Einrichtungen des 
Zweckverbandes oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des 
Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

Bei anderen Zuwiderhandlungen, 
insbesondere bei Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung trotz Mah- 
nung, ist der Zweckverband berech- 
tigt, die Versorgung zwei Wochen 
nach Androhung einzustellen. Dies 
gilt nicht, wenn die Folgen der Einstel- 
lung außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung stehen und 

(3) 

hinreichende Aussicht besteht, dass 
der Grundstückseigentümer seinen 
Verpflichtungen nachkommt. Der 
Zweckverband kann mit der Mah- 
nung. zugleich die Einstellung der 
Versorgung androhen. 

Der Zweckverband hat die Versor- 
gung unverzüglich wieder aufzuneh- 
men, sobald die Gründe für die Ein- 
stellung entfallen sind. 

ä 24 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2_ G0 kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer 

1. den Vorschriften über den Anschluss- 
und Benutzungszwang (ä 5) zuwider- 
handelt, 

eine der in ä 9 Abs. 5, ä 11 Abs.1, ä 13 
Abs. 2 und ä 22 Abs. 1 und 2 festgeleg- 

_ ten Melde-, Auskunfts- oder Vorlage- 
pflichten verletzt, 

entgegen ä 11 Abs. 3 vor Zustimmung 
des Zweckverbandes mit den Installa- 
tionsarbeiten beginnt, 

gegen die vom Zweckverband nach ä 
15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Ver- 
brauchseinschränkungen oder Ver- 
brauchsverbote verstößt. 

(1) 

(2) 

v (1) 

(2) 

ä 25 
Anordnungen für den Einzelfall, 

Zwangsmittel 

Der Zweckverband kann zur Erfül- 
lung der nach dieser Satzung beste- 
henden Verpflichtungen Anordnun- 
gen für den Einzelfall erlassen. 

Für die Erzwingung der in dieser 
Satzung vorgeschriebenen Handlun- 
gen, eines Duldens oder Unterlassens 
gelten die Vorschriften des Bayeri- 
schen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 

5 26 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1.11.2019 in 
Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung für die 
öffentliche Wasserversorgungsein- A 

richtung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Betzenstein- 
gruppe (Wasserabgabesatzung - WAS 
- ) vom 16.7.1997 außerKraft. 

Betzenstein, 15. August 2019
i 

Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Betzensteingruppe 
Otto 
1 . Verbandsvorsitzender 

Anlage 1 

zu ä 1 Öffentliche Einrichtung: 

Zur öffentlichen Einrichtung derWasserversorgung angehörende Orte und Ortsteile: 

Betzenstein Kleingesee 
i 

Bärnfels Leienfels 

Altenwiesen Krachershöhe Dörfles 
l 

Soranger 
Eckenreuth Leimersberg Galgenberg Weidenhüll 
Eibenthal Lilling Hackermühle Weidenhüll-Knock 
Hetzendorf Lillinger Hbhe Haselstauden Strahlenfels 

Höchstädt Sollenberg Herzogwind Wildenfels 

Hüll Hiltpoltstein Hundsdorf Winterstein 

Hunger Almos Neudorf 
Klausberg Erlastrut Reichelsmühle 
Kröttenhof Görbitz Schlöttermühle 
Leupoldstein Göring Sorg 
Mergners Großenohe Untertrubach 
Münchs Kappel Wolfsberg 
Ottenberg Kemmathen Ziegelmühle 
Reipertsgesee Möchs Plech 
Reuthof Schossaritz 

_ 

Bernheck 
Stierberg Spießmühle Ottenhof 
Waiganz Wölfersdorf Strüthof 
Weidensees Obertrubach* Graisch 

* zwei einzelne Hausanschlüsse


